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Mietvertrag
Zwischen dem obst- und Gartenbauverein wiesental e.v.
vertreten durch den vorsitzenden Herrn Alfred Köhler, Joh.-Seb.-Bach-str, 5,6g.153
waghäusel, Tel' 07254-2479 (N4obii: 0160 590 4133), Stellvertreter Helmur Huppuch, Schützensrr. 9, Tel. 43g4oder Kurt Zimmermann, Ringstr. 49, Tel. 31 13 
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und

#-.

llerrn / Frau

Zur Nutzung des Vereinsheimes,

§1 Mietobjekt
Der OGV vermietet an o. g. Mieter sein Vereinsheim, einschl

Feierlichkeit:

bis

Küche u. Toilette, zu folgender Feierlichkeit im Vereinsheim:

Datenschutz siehe Rückseite

eierlich ten fit
ik (Beeinn der allgemeinen Nachtruhe)

§ 2 Mietzins
Der Mietzins beträgtJäf; €, 14 € Heizkosten bei Nutzung des ölofens beträgt 5,- € pro Tag
§ 3 Verpflichtung des Mietgrs

1' Gläser und Geschirr sind nach Gebrauch zu spülen und in die entsprechend.en schrähke einzuräumen.2' Beim Gebrauch zu Bruch gegangenes Geschirr, Gläser. fehlendeslesteck u.a. werden dem Mieter gesondert in Rechnung gEstelit.3. Auftretende Beschädigungen sinä dem vermieter unverzüg1ich mitzuteilen.4- Der Miepreis ist sofort nach Beendigung des MietzeitrauÄs z, bezahren.
5 Unterhalturls: Muslk ist gruncisätziich nur: nach Al-.sprache mir dem vermieter eriaubt (evti. anfaliende Gemakosten werden demMieter in Rechrung gestellt).
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Getränke kann der Mieter selbst mitbringen, d
anfalleude MüII ist vom

während der Feierlichkeiten müssen ai. ul**irr"t ito.. ,S.r"t täG" G.r"1Gdrft;ffiil* die Eingangstore.Beim verlassen sind die Fenster u. Läden zu schiießen, die Türen am Haus sowie die Außeneingänge abzuschließen.
§ 4 Erhaltung oder Veränderung des Vereinsheimes

l Dekoration muss in schwer entflammbarem Material, DIN 4102 81/82 sein! Zur Anbringung dürfen keine Nägel, Klammem oderSchrauben verw'endet rx'erden, Diese kann mit wiederabziehbaren Klebestreifen uog"b.achi werder.2' Die vorhandenen Biider. Urkunden, Vorhänge o.ä. dürfen nicht entfemt werden.
\_- I Das Rauchen ist im Vereinsheim nicht gestattet!

4 'A'ile mirgebrachten Gegenstände jeglicher An rnüssen vom Mieter restlos mitgenommen werden.5' Das Mitbringen von Geräten 12.8. Fritteusen, Grill, verstaikerant"g.;;.äj;;; rrr rr"u Absprache mit dem vermietergestattet.

§ 5 Beginn und Ende der Vermietung sowie Reinigung
Die Vermietung beginnt mit der Schlüsselübergäbe äurch den vorstand oder 

_ein 
verwalnrngsmitglied und endet mit der Rückgabe desSchlüssels und der Abnahme der Räumiichkeiten und des Gartens durch den Vorstand oderäin v'erwaltr:ngsmitglied.Das vereinsheim ist mindestens besenrein, der Außenbereich in sauberem zustand zu verlassen!

§ 6 Haftung Die Brandschutzrichtlinien sind unbedingt einzuhalten!
Der Mieter ist während der Mietzeit der Veranslalter! Die iirg;ngrtü. zum vereinsheim ist immer frei zu halten (Flucht-Tür)Der Mierer haftet während der Mietdauer firrBeschädigungen Oie';i/ereinsheim, dem Mobiliar, den Geräten, den pflanzen im Garten oderan den angrenzenden Grundstücken sowie auf dem HeiäwJg, die durch ihn oder seine Gäste verursacht werden.Der Mieter haftet für verloren gegangene schlüssel, da bei üerlust die schließanlage komplett ausgetauscht werden muss.Für Unfülie (Personenschäden), die dem Mieter oder deren Gäste während der Nuäng des Vereinsheimes auf dem oGV-Gelände zustoßen,haftet der Mieter.

§ 7 Allgemeines
Die Übergabe des Schlüssels, die Einweisung an den elektrischen Geräten (Gläserspüler usw.) erfolgt bei der gemeinsamen Begehungdurch Vermieter und Mieter- Die Bed.ienungianleiti:ngen für die Geräte sind einzuhaltenlLagerfeuer' abbrennen von Feuerwerkskörper sinä nur rnit Genehmigung der Stadtverwaltr.rng s i2 Gaststättengesetz, nach Anmeldungbeim ordnungsamt (2 wochen vorher, 

sS 3 Gaststättenverordnung) und Zustimmung des oGV-vorstandes gestattet!

Darum,i Unterschrift; Vermieter t ,r' i/ ,

t|.7, // 24" 6d,{,LL-
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